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Zur Tagesgeschtchte
Vom Rhein 7 März Was ein noch lebender katho

lischer Theologe vor 3l Jahren über die Pflichten gegen
ben Staat gelehrt hat dürfte in jetziger Zni und nament
lich bei dieser Persönlichkeit von besonderem Interesse sein
Er sagt Die erweiterte Familie ist der S aat d h die
durch bestimmte Alle verbindende G setze zur Handhabung
der Gerechtigkeit verbundene bürgeiliche Gesellschaft Den
Ältesten Ueberlieferungen zufolge hat sich der Staat aus der
Familie herausgebildet wie die auch ganz naturgemäß er
scheint Daß der Staat auf göttlicher Anordnung beruhe
ist nach Lehre der Offenbarung Durchaus unzweifelhaft denn
der Apostel leitet Röm 13 die obrigkeitliche Gewalt im
Staate die nothwendige Bedingung seines Fortbestandes
auf das Bestimmteste von Gott selbst ab Hieraus ergeben
sich folgende einzelne Bestimmungen Jedes Mitglied des
Staates ist zur unverbrüchlichen Treue und Liebe gegen
diesen verpflichtet alle Handtungen welche die staatliche
Ordnung gefährden oder beeinträchtigen Hochverrats Auf
lehnung wider die Gesetze des Staates Erregung von Un
ruhe und Unzufriedenheit sollen ihm ein Gräuel sein Da
gegen soll er auf jede Weise des Staates Wohlfahrt beför
dern seine Gesetze treu und gewissenhaft befolgen c c
Hierin äußert sich der wahre Patrioiismus So steht
wörtlich zu lesen in einem Lehrbuche der katholischen Reli
gion sür höhere UnterrichtS Anstalten welches im Jahre
1844 mit Genehmigung des ho würdigsten Erzbischöflichen
General VicariatS in Köln erschienen ist und zwar zu
Mainz im Verlag von Kirchheim wo jetzt vorzugsweise die
ultramontanen Brandschristen verlegt werden und in dessen
Schaufenstern daher fast nichts Andere zu sehen ist Der
Verfasser jeneS Lehrbuches war damals Professor der Theo
logie in Bonn später ist er Bischof geworden jetzt aber
abgesetzt Er heißt Konrad Martin

London 6 März Lord Aberdare hat einen langen
Brief üver den großen Sinke und die Arbeitssperre in Süd
wales veröffentlicht in weichem er dringend die Arbeiter
auffordert von ihrer Hartnäckigkeit abzulassen Seit August
sei der Preis pro Tonne Kohlen um volle 2 Sch gefallen
und die vorgeschlagene Lohnreduction würde die Kosten für
die Tonne Kohlen nur um 9 Pence ermäßigen so daß die
Kohlengrubenbesitzer immer noch 1 Sch 3 Pence per Tonne
verlieren müßten Lord Aberdare erklärt in Anbetracht
dieser und anderer Umstände sei es unmöglich den Wider
stand zu vertheidigen und dürften die Arbeiter auf keinen
Erfolg hoffen

Au Halle und Umgegend
Wie die Nat Ztg erfährt hat Gymnasialprofessor

vr Leye in Dessau einen Ruf als Professor der englischen
Sprache und Litteratur an die Universität Halle ange
nommen

Im kaufmännischen Verein wird am 13 d M
AbendS Herr Professor Sch lag intweit einen Vortrag
üoer die Mormonen halten

In den nächsten Tagen gedenkt Herr Mechaniker
Schmidt aus Dresden hier einzutreffen um seine Een
trisugal und Rotatione Apparate vorzuführen die von vie

len wissenschaftlichen Berühmtheiten als ganz besonders
lehrreich bezeichnet werden

In dem Betrieb jähre 1874 sind von dem Wasser
werke der Stadt Halle 2,236,W9 Cubikmeter Wasser ge
fördert und dazu 86,631 Hectoliter Braunkohlen verfeuert
Die Pumpwerke sind 8 617 Stunden im Betriebe gewesen

Am 9 und 10 März d MtS wurde die Prüfung
der Einjährig Freiwilligen in Merseburg abgehalten Von
IS bestanden 10 da Examen

Von Geschäftsleuten werden in der letzten Zeit
nicht selten die im Verkehr befindlichen Zehn Silbergroschen
Stücke Kurfürstlich Hessischen Gepräges aus den zwanziger
Jahren welche durch ihre Kleinheit bei verhälmißmäßig
bedeutender Stärke auffallen zurückgewiesen oder doch nur
mit einem Abzug in Zahlung genommen Ein solches Ver
fahren ist durchaus ungerechtfertigt denn die hessischen Acht
Groschen Stücke werden noch immer zu ihrem vollen Werthe
von zehn Silbergroschen selbst an königlichen Kassen ange
vommen Möge daher sich Niemand Übervortheilen lassen

Wir haben bereits mitgetheilt daß in Nordamerika
gegenwärtig mehr als eine Million Arbeiter brodlos ist
Der Richter Kelly bestätigte dies kürzlich im amerikanischen
Kongresse Seinen Angaben zufolge baten im Laufe von
fünf Tagen nicht weniger als 41 nüchterne fleißige und
ehrliche Arbeiter den Winter im Zuchthause zubringen zu
dürfen um nicht zu verHunger oder zum Stehlen genöthigt
zu sein Möchten die Auswanderungslustigen dies wohl
beherzigen

Provinz
Sangerhausen 8 März Die im Herbst 1870

ausgegebenen Jnterimsquittnngen über 3 Thlr für Vor
arbeiten des Eisenbahn Projects Berlin Frankfurt von denen
eine ansehnliche Zahl auch in unserer Stadt und Umgegend
untergebracht ist werden von den Ausgabestellen in San
gerhausen auf dem Rathhause gegenwärtig wieder ein
gelöst

Aus Thüringen Der Berichte vom Thüringer
Walde lauten unter dem doppelten Druck des schlechten Ge

schäftsganges und des ausnahmsweise harten Winters sehr
traurig Die von den Waldbewohnern gefertigten Artikel
gehen schlecht und die Bestellungen laufen tropfenweise ein
sie werden um nur die Arbeiter zu beschäftigen zu sehr ge
drückten Preisen ausgeführt Die Verteuerung des Brenn
Holzes macht sich sehr fühlbar und trägt erheblich zu der
steigenden Verarmung bei Wie der Dorfzeitung geschrieben
wird werden Hirsche Rehe und anderes verendete Wild in
die Dörfer getragen und dort verspeist Letzteres dürste in
dessen doch wohl auf Uebertreibung beruhen Auch aus dem
so gewerbfleißigen Gera ward gemeldet das infolge des
stockenden Geschäftsganges und der damit zusammenhängenden
Entlassung von Arbeitern sich viele Familien in trauriger
Lage befinden da manche Familienhäupter seit S Wochen vor
Weihnachten ohne feststehenden Verdienst sind Günstiger
scheinen theilweise wenigstens die Verhältnisse in Süddeutsch
land die Firma Gebrüder Eminger mechanische Webereien
und mechanische Thonwaarenfabrik in Pfullingen und Reut
lingen haben an die Behörde in Gera ein Schreiben gerichtet
in welchem sie diese bitten zur Kenntniß der Arbeiter zu
bringen daß dort Arbeitskräfte unter günstigen Lohn Woh
nnngs und Kostverhältnissen gebraucht werden

Polizei Verordnung
betreffend die mieroscopische Untersuchung der

Schweine aus Trichinen
Auf Anordnung der Herren Minister des Innern und

der zc Medicinal Angelegenheiten wird zum Schutze des
Publikums vor dem Genuß trichinenhaltigeu Schweineflei
sches und vor den damit für Leben und Gesundheit ver
bundenen Gefahren unter Hinweisuvg auf 367 Nr 7
des Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund vom 31
Mai 1879 auf Grund des Gesetzes über die Polizei Ver
waltung vom 11 März 1839 für den Umfang des Regie
rungsbezirks Merseburg Folgendes bestimmt

1 Ein Jeder der ein Schwein schlachtet oder
schlachten läßt gleichviel ob zu eigenem Verbrauch oder zum
Verkauf ist verpflichtet vor Zerlegung desselben der Orts
polize b hörde den Nachweis darüber zu führen daß eS tri
chinenfrei ist

Diesen Nachweis darf die Polizeibehörde nur dann für
geführt erachten wenn derselbe auf der mikroscopischen Un
tersuchung des Fleisches durch einen Sachverständigen be
ruht welcher Seitens der Kreis bezw städtischen Polizei
behörde nach Maßgabe des nachfolgenden Reglements vom
heutigen Tage als öffentlicher Fleischbeschauer anerkannt ist
Das Schwein darf daher erst wenn von einem öffentlichen
Fleischbeschauer bescheinigt worden ist daß es eine Trichinen
enthält zerlegt und zum Genusse für Menschen zubereitet
werden

2 Wird durch die nach Z 1 vorgenommene Un
tersuchung das Vorhandensein von Trichinen im Schweine
festgestellt so hat der Besitzer desselben dem Amtsvorsteher
bezw der städtischen Polizei Verwaltung ohne V rzug hier
von Anzeige zu machen und sich bis auf Weiteres jeder
Verfügung über das trichinenhaltige Schwein zu enthalten

Z 3 Die Polizeibehörde hat in dem im Z 2 vor
gesehenen Falle das trichinenhaltige Schwein mit Ausschluß
des Fettes und deS von sämmtlichen durchwachsenen Fleisch
theilen sorgfältig befreiten Speckes in der Weise vernichten
zu lassen daß dasselbe in kleine Stücke zerschnitten unter
Zusatz von mindestens /z Pfund concentrirter Schwefelsäure
3 Stunden lang stark ausgekocht und alsdann entweder
vergraben oder in eine verdeckte Düngergrube geworfen wird

Das beim Auskochen abgeschiedene Fett darf abgeschöpft
und zu technischen Zwecken verwandt werden

4 Für die Ausführung der mikroscopischen Unter
suchung des Schweinefleisches auf Trichinen ist das nach
folgende Reglement maßgebend

5 Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in
den 1 und 2 dieser Verordnung werden mit einer Geld
buße von fünf bis dreißig Mark für jeden Eontraventions
fall oder bei Zahlungsunfähigkeit mit verhältnißmäßiger
Haft geahndet auch wenn kein die Anwendung der Straf
bestimmungen des 367 Nr 7 des Strafgesetzbuchs moti
virender Thatbestand vorliegt

ß 6 Die von der zuständigen Polizeibehörde als öffent
liche Fleischbeschauer anerkannten Sachverständigen welche
die geforderte Untersuchung der Schweine auf Trichinen

1 ohne hinreichenden Grund unterlassen oder verwei
gern werden in jedem einzelnen Falle mit einer Geldbuße
bis zu fünf Mark oder mit Haft bestraft

s 7 Amtlich anerkannte Sachverständige welche sich
bei Ausführung der mikroscopischen Untersuchung der
Schweine auf Trichinen Nachlässigkeiten zu Schulden kom
men lassen werden mit einer Geldstrafe bis zu dreißig Mark
oder mit Haft bestraft sofern nicht nach dem Strafgesetz
buche eine härtere Strafe eintritt

Außerdem ist diejenige Behörde welche dem Sachver
ständigen die Eigenschaft eines öffentlichen Fleifchbeschauers
beigelegt hat in einem solchen Falle zur sofortigen Zurück
nahme der ihm ertheilten Anerkennung befugt

H 8 Diese Verordnung tritt am 1 September dieses
Jahres in Kraft Von diesem Zeitpunkte an werden die
über denselben Gegenstand von Kreispolizei oder Local
Polizei Behörden erlassenen Bestimmungen außer Wirksam
keit gesetzt

Reglement
über die Vornahme der mikroscopischen Untersuchung

der Schweine auf Trichinen
Anlage zur Polizei Verordnung vom 27 Februar 1875

1 Die Anerkennung eines Sachverständigen als
öffentlichen Fleischbeschauers im Sinne des Z 1 der heute
erlassenen Polizei Verordnung betreffend die Untersuchung
der Schweine auf Trichinen wird sür die Landgemeinden
von den Landräthen bezw Kreis Ausschüssen für die Städte
von der Ortspolizeibehörde in den Stolbergschen Graf
schaften von den Polizeiraths Aemtern ertheilt

Für Aerzte Thierärzte I Kl und Apothekenbesitzer
bedarf es zur Erlangung dieser Befugniß nur der Meldung
bei den genannten Behörden welche dieselben nach Ertheilnng
der Befugniß durch Handschlag zu Protocoll in Pflicht
nehmen

Alle übrigen Personen welche als öffentliche Fleisch
beschauer anerkannt zu werden wünschen haben sich zu
nächst bei den vorbezeichneten Behörden zu melden Letztere
haben alsdann deren Zuverlässigkeit und allgemeine Be
fähigung für das in Rede stehende Geschäft sorgfältig zu
prüfen und die Genehmigung zur Ablegung der Prüfung
vor dem zuständigen Kreis Phhsikus zu ertheilen oder zu
versagen Ohne diese Genehmigung darf Niemand geprüft
werden

Für die Prüfung ist eine Gebühr von fünf Mark
vor Beginn derselben an den Kreis Physicus zu entrichten

Von dem Ausfalle der Prüfung haben die Kreis Phh
siker die zuständige Behörde in Kenntniß zu setzen worauf
erst falls die Prüfung mit günstigem Erfolge abgelegt ist und
der Geprüfte sich über den Besitz eines brauchbaren Mi
kroScops ausgewiesen hat H 3 Abs 1 die Ausstellung der
Bescheinigung über Anerkennung des Geprüften als
öffentlichen Fleischbeschauers erfolgt Die Ausfertigung ge
schieht unter Siegel und Unterschrift der Behörde kosten
und stempelfrei Bei Aushändigung der Bescheinigung ist
deren Inhaber durch Handschlag zur gewissenhaften Vor
nahme aller ihm übertragenen Untersuchungen protokollarisch
zu verpflichten

Die Namen sämmtlicher öffentlich anerkannten Fleisch
beschauer find in den Kreisblättern und anderen zur Ver
öffentlichung amtlicher Bekanntmachungen dienenden Lokal
Blättern zur Kenntniß des Publikums zu bringen In der
selben Weise sind Ab und Zugänge sobald sie eintreten
zu veröffentlichen Von jeder solcher Veröffentlichung ist
uns Anzeige zu machen

s 2 Zur Ertheilung des Unterrichts in der Unter
suchung auf Trichinen sind sämmtliche Kreis Physiker und
der Departements Thierarzt berechtigt Falls keine Ver
einbarung stattgefunden hat sind fünf Mark dafür zu be
richtigen

Z 3 Die Beschaffung der zur Untersuchung erforder
lichen Mikroscope bleibt den Fleischbeschauern überlassen
doch müssen diese Instrumente vor dem Gebrauche von dem
zuständigen Kreis Physikus geprüft und hinsichtlich ihrer
Brauchbarkeit bescheinigt sein

Zur Belehrung über die Trichinen Untersuchung wer
den folgende Schriften empfohlen

Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine
auf Trichinen von Th Engelbrecht im Verlag von
Joh Heinr Meyer in Braunschweig

Darstellung der Lehre von den Trichinen von Virchow
Berlin 1864
Z 4 Ueber die Gebühr für die Vornahme der mi

croscopifchen Untersuchung eines geschlachteten Schweines
auf Trichinen hat der Besitzer des Schweines sich mit dem
Sachverständigen zu einigen Insofern die streitige Höhe
der Entschädigung zu unserer Festsetzung gelangt wird eine
Mark als Minimalbetrag festgehalten werden

5 Zur Untersuchung srisch geschlachteter Schweine
sind ausgeschnittene Stückchen auS den Muskeln des Zwerch
felles des Bauchs des Rückens des Kehlkopfs sowie der
Muskeln welche die Augen umgeben zu verwenden

Das Ausschneiden dieser Fleischstückchen ist in der
Regel von dem Sachverständigen selbst oder in dessen Ge
genwart zu bewirken Doch kann solches auch durch hierin
unterrichtete von dem Gemeindevorsteher zu bestellende zu
verlässige Personen oder in deren Gegenwart vorgenommen
werden die alsdann diese Fleischstückchen dem Fleischbe
schauer zu überbringen haben

Sind mehrere Schweine geschlachtet so hat der Über
bringer dafür zu sorgen daß keine Verwechselung der zur
Untersuchung ausgeschnittenen Fleischproben der einzelnen
Schweine stattfinden kann Zu diesem Zwecke sind die
Proben jedes Schweines besonders zu verpacken und ist
jedes Packet mit dem Namen des Eigenthümers und mit der
lausenden Nummer des Schlachtbuches zu bezeichnen unter
welcher das betreffende Schwein eingetragen ist

Z 6 Wer ein Schwein zu schlachten beabsichtigt hat
davon dem als Fleischbeschauer anerkannten Sachverständigen
am Tage vorher unter Angabe der Zeit des Schlachten
Anzeige zu machen damit derselbe in den Stand gesetzt
wird die Untersuchung ohne nachtheilige Verzögerung ein
treten zu lassen

s 7 Jeder Gewerbtreibende welcher Schweine zum
Verkauf schlachtet oder schlachten läßt hat ein Schlachtbuch
nach folgenden Rubriken zu halten
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Nachdem von dem Gewerbtreibenden die erforderlichen
Notizen in den Rubriken 1 4 eingetragen find wird das
Buch dem Fleischbeschau bet der mikroscopischen Unter
suchung zur Ausfüllung der Rubriken 5 und 6 vorgelegt

Nicht Gewerbetreibeode welche ein Schwein schlachten
oder schlachten lassen haben entweder ein gleiches Schlacht
buch zu halten und für die vorschriftsmäßige Ausfüllung
der einzelnen Rubriken Sorge zu tragen oder sich vom
Fleischbeschauer über jedes geschlachtete Schwein eine beson
dere Bescheinigung welche die in dem vorstehenden Muster
angegebenen Notizen enthalten muß ausstellen zu lassen und
solche mindestens 3 Monate lang aufzubewahren

Das Schlachtbuch oder die vorbemerkte Bescheinigung
ist der Ortspolizeibehörde oder deren Organen zur Con
trole auf Erfordern jeder Zeit vorzulegen

ZW

8 Findet der Sachverständige das untersuchte Fleisch
trichinenhaltig so hat derselbe dies ohne Verzug dem Eigen
thümer und der Ortspolizeibehörds zu melden

Merseburg den 27 Februar 1875
Königliche Regierung Abtheilung des Innern

Repertoir deS Stadt TheaterS
Donnerstag den 11 März 187S Cora das Kind des

Pflanzers Schauspiel in 5 Acten und einem Vorspiel
nach dem Französischen von P V Wichmann

Personen des Vorspiel
Georg Holm ein deutscher Ingenieur
Mrs Sraling eine reiche Kanfmannswittwe
Henry Clarence ihr Neffe Pflanzer aus Lomsiana
Elise Johnson ihre Nichte
Cora Gerard ihre Freundin

Personen des Stückes
Georg Holm
Davis Pflanzer und Advocat
Gerard Pflanzer und Handelsherr
William Johnson iHemy Clarence s st nzer

Hr Ogroßky
Fr Kröter
Hr Wallheim
Frl Lieder
Frl Meyer

Hr Ogroßky
Hr Kröter
Hr Wagner

Mrs Staling ihre Tante
Elise deren Nichte
Cora Gerard s Tochter
Bell ehemaliger Sclavenhändler
Toby Mulatte Sclave Gerard S
Meala Quadrone Sclavin Johnson s
Power SchiffS Capitain
Bulerfly Bootsmann
Ein Sherif

Hk Hagen
r Hr Wcklheim
Fr Kröter
Frl Lieder
Frl Meyer
Hr Rudols
Hr Wallrad
Fr Krellwitz
Hr Klein
Hr Werkenthin
Hr de Nolte

Berichtigung
In dem Artikel Preußens erster Waffengang Vortrag des Hrn

Prof vr Hertzberg in Nr S9 Pag LS3 3 Spalte 2 Zeile
muß es heißen die an die schlimmsten Schwedischen Geißeln des
dreißigjährigen Krieges erinnern

Hallesche Prodveten Börse vom 11 März
Getreidegewicht netto Preise mit Ausschluß der Courtage

Weizen 1000 Kilo 165 180 M seiner 183 189 M
Roggen 1000 Kilo 171 177 M
Gerste 1000 Kilo Landgerste 174 180 M feine und Chevalier

gerste 183 186 M
Gerst mnalz SV Kilo 14 M angeboten
Hafer 1000 Kilo 195 207 M bez
HWtllfröchti 1000 M ohne Handel
Kümmel 50 Kilo 40 42 M
Wicken 1000 Kilo 210 216 M gesucht
Mais 000 Kilo Donau 156 159 M
Lupinen 1000 Kilo gelbe 177 M blaue 165 M
Kleesaaten 5V Kilo ohne Handel
Oelsaaten 1000 Kilo ohne Handel
Stärke 50 Kilo 23 M
Spiritus 10,000 Liter pCt loco Kartoffel 57 M Rüben 55 M
Pießhefe 1 Kilo
Rüdöl 50 Kilo 21 M
Prima Solariil 50 Kilo für Sommertermine zu V höher in

großen Partien gekauft

Pztr i, um 50 iloRohzucker 50 Kilo
Rübcnsyrup v0 ils
Rü eninelask SV Kilo
Pflaumen 50 Kilo wie bisher
Kirschen 50 Kilo do
Kartoffeln 1000 Kilo Gv ir ohne Notiz geschästSloS
Oe uch i 50 Kilo hiesige 8 M auswärtige 8 8 M
Fu l m b 5V Kilo 8 8 M bez
Kl Kilo Rl ,zal 7 M WeizengrieSkleie 6 6 M Schaa

len 5 5 M bez
Heu 50 Kilo 6 7 M
Siroh 50 Kilo 2 2 M bez
Malzkeime 50 Kilo

Repertoir des Leipziger Stadttheatert
Freitag den 12 März Die Zanberflöte

Bekanntmachung
Zur planmäßigen Tilgung der im Jahre 1866 bei Einfassen des Saalkreises con

trahirten Anleihe findet am 1 October cr die Zurückzahlung von 3000 Mark statt
Die AuSloosung der durch Zurückzahlung einzulösenden Schulddocumente erfolgt

am 2S März e Bormittags 10 Uhr
in meinem Geschäftszimmer Louisenstraße Nr 7 und labe ich die Gläubiger des Saalkreises

ein der Verloosung beizuwohnen
Sollte der eine oder andere der Gläubiger die Rückzahlung seines Capitals wünschen

so wolle mir derselbe dies vor dem 23 März d Js anzeigen
Halle den 3 März 1875 Der Königliche Laudrath des Saalkreises

C v Krosigk
Bekanntmachung

Bezug von Post Werthzeichen
In allen bedeutenderen Postorten bestehen amtliche Verkaufsstellen für Post

Werthzeichen welche durch ein Schild mit entsprechender Inschrift erkenntlich find und
Freimarken Postkarten c zu den gleichen Preisen wie die Postanstalten verkaufen Auch
die Briefträger und Landbriefträger führen Marken c auf ihren Bestellgängen bet sich zum
Verkauf an das Publicum Außerdem können Bestellzettel auf Marken c portofrei den
Briefträgern und Landbriefträgern mitgegeben oder in den nächsten Briefkasten eingelegt

werden worauf das Verlangte überbracht wird
Diese Bequemlichkeiten scheinen noch nicht hinlänglich bekannt zu sein denn daS nach

den Postschaltern drängende Publicum besteht immer noch großentheils aus solchen Personen
welche einzelne Marken c kaufen wollen anstatt sich gleich mit einem größeren Vorrath
zu versehen wodurch der Schalterdienst erschwert und die Abfertigung des übrigen Publi
kums aufgehalten wird Es ist daher dringend wünschenswerth und liegt im eigenen In
teresse de Publicum von den oben bezeichneten Einrichtungen so viel als möglich Gebrauch

zu machen
Berlin den 7 März 1875 Kaiserliches General Post Amt

Nothwendiger Verkauf
Im Wege der nothwendigen Subhastation

sollen nachstehende dem Kaufmann Carl
Brodkorb zu Passendorf jetzt zu dessen
ConcarS Masse gehörige im daftgen Grund
buche Band IV Nr 134 eingetragenen
Grundstücke

Nr 1 Wohnhaus Nr 50 nebst Zubehör
an

Ä Wohnhaus mit Hofraum und Gar
ten Nutzung werth 6t H

d Pferdestall und Nebengebäude Nu
tzungswerlh 10 H

o Torfmagaztli Nutzungswerth 2l H
ä Scheune und Wagenschuppen Nu

tzungswerth 12 Ä
o Stallgebäude

Aufnahme in die Volksschule
Diejenigen Kinder welche vom 1 April d I ab schulpflichtig sind und die städti

sche Volksschule besuchen sollen sind
Dienstag nnd Mittwoch den 23 und 24 März Vormittags 8 12 Uhr

im Volksschulgebäude neue Promenade 13 bei dem Unterzeichneten anzumelden
Der Impfschein ist bei der Ausnahme der Kinder die noch keine Schule besuchten

vorzulegen ohne denselben findet die Aufnahme nicht statt
Als Freischüler werden nur die Kinder ausgenommen für welche ein Freischulattest

vorgelegt wird
Auswärts wohnende Kinder wtrden nicht in die Volksschule anfgenommen
Der Unterricht im neuen Schuljahre beginnt Donnerstag den 1 April Mor

gens 8 Uhr Marschner Rector der Volksschulen
Bekanntmachung

Die Frühjahrs Control Versammlnngen im
Bezirk des unterzeichneten Landwehr Batail
lons finden für das Jahr 1875 in der nach
folgend angegebenen Zeit statt

1 Compagnie
Wettin am 17 März Vormittags 1V Uhr
Nauendors am 17 März Nachmittags 2 Uhr
PeterSberg am 18 März Vormittags 10 Uhr
Löbejün am 18 März Nachmittags 2 Uhr
Cönnern am 19 März Vormittags 10 Uhr
Bebitz am 19 März Nachmittags 2 Uhr

2 Compagnie
Gröbers am 17 März Vormittags 10 Uhr
Döllnitz am 17 März Nachmittags 1 Uhr
Ammendorf am 17 März iNachm 3 Uhr
Nietleben am 18 März Vormittags 10 Uhr
Dölau am 18 März Mittags 12 Uhr
Giebichenstein am 18 Mär Nachm 3 Uhr
Beiderfee am 19 März Mittags 12 Uhr
Seeben am 19 März Nachmittags 3 Uhr
Tanne bei Zöberitz am 20 März Vormittags

10 Uhr
Niemberg am 20 März Nachmittags 1 Uhr

3 Compagnie
Halle auf der Moritzburg und zwar

den 16 März Bormittags 8 Uhr für den
Jahrgang 1868 für die Disposttions Ur
lauber und unbrauchbaren Soldaten

den 16 März Bormittags 10 Uhr für
die Jahrgänge 1869 1872 und 1874

den 16 März Mittags 12 Uhr für den
Jahrgang 1870

den 16 März Nachmittags 3 Uhr für die
Jahrgänge 1871 und 1873

Zu diesen Control Versammlungen haben
sämmtliche im Bezirk sich aufhaltende Offiziere
Aerzte und Mannschaften im reservepflichtigen
Dienstalter sowie auch die der Seewehr an
gehörenden Mannschaften der Flotten Stamm
und Werft Division zu erscheinen was hier
durch mit dem Bemerken zur öffentlichen
Kenntniß gebracht wird daß besondere
Ordres nicht mehr ausgegeben werden
die Betreffenden vielmehr in Folge dieser
Bekanntmachung zum Erscheine ver
pflichtet sind und daS unentjchuldigte Aus
bleiben die gesetzliche Strafe nach sich zieht

Halle a/S den 5 Februar 1875
Königliches Bezirks Commando

des 2 Bataillons Halle 2 Magdeb
Landwehr Regiments Nr 27

s bis v 32 Ar 20 Meter
Nr 2 Vom Plane 10/11 b Karienblatt 2

Parzelle Nr 90 10 Ar 70 Meter
Reinertrag /i

Nr 3 Von demselben Plane Karten
blatt 2 Parzelle Nr 92 28 Ar 10
lH Meter Reinertrag 6 g

Nr 4 Der Plan Nr 52 Kartenblatt 4
Parzelle 113 Größe 6 Ar 90 Me
ter Reinertrag 1

Nr 5 Der Plan Nr 31 Kartenblatt 4
Parzelle Nr 136 Größe 4 Ar 10
LH Meter Reinertrag LA

Nr 6 Der Plan Nr 69 Kartenblatt 4
Parzelle Nr 168 Größe 30 Ar 10

Meter Reinertrag
Nr 7 Der Plan Nr 125 Kartenblatt 4

Parzelle Nr 183 Größe 5 Ar 30
Meter Reinertrag LA

Nr 8 Vom Plane Nr 99 Kartenblatt 4
Parzelle Nr 221 2 Ar 50 LZ Meter
Reinertrag /i H

Nr 9 Vom Plane Nr 99 Kartenblatt 4
Parzelle Nr 222 14 Ar 50 L Meter
Reinertrag 2

2 bis 9 Zuvehör zu 1
am 29 April d Js Vorm 9 Uhr

im Gasthofe zu den drei Lilien in Paf
fendorf durch den unterzeichneten Subhasta
tionsrichter versteigert und

am 28 April d IS Vorm 11 Uhr
an hiesiger Gerichtsstelle Zimmer Nr 15
das Urtheil über den Zuschlag verkündet wer
den

Der Auszug aus der Gebäude und Grund
stener Mutter Rolle sowie beglaubigte Ab
schrift des vollständigen Grundbuchblattes
können in unserm Bureau Zimmer Nr 25
eingesehen werden

Alle diejenigen welche Eigenthum oder an
derweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der
Eintragung in das Grundbuch bedürfende
aber nicht eingetragene Realrechte geltend
zu machen haben werden aufgefordert dieselben

zur Vermeidung der Präclusion spätestens im
Versteigerungs Termine anzumelden

Halle a/S am 10 Februar 1875
Königliches Kreis Gericht

Der SubhastationS Richter
gez Holtze

Nothwendiger Verkauf
Im Wege der nothwendigen Subhastation

sollen nachstehende der unv ehelichten Clara
Bianca Rüdiger zu Halle a/S jetzt zu
denn Konkurs Masse gehörigen im dasigen
Grundbuche Band 69 Nr 2498 eingetrage
nen Grundstücke

Titelblatt lfde Nr 1 Eine Parzelle von
66 Ruthen auf der Lehmbreite

Titelblatt lfde Nr 2 Eine Parzelle von
11 Ruthen ebenda

nach der Gebäuvesteuer Rolle Nr 2605 Blü
cherstraße Nr 6 zu Halle a/S

a Wohnhaus mit 6 Ar Hofraum und 1 Ar
Garten

b 1 Seitengebäude link
o 2 Seitengebäude links
S Hinlergebäude Gesinvestube und Pferde

stall

o Seitengebäude recht Pferdestall und
Wagenremise

mit einem jährlichen NutzungSwerth von
755 veranlagt wovon ans da Grund
stück Nr 1 de Titelblatte 693 und auf
da Grundstück Nr 2 de Titelblatte 62
kommen

am 81 Mär d IS Vorm 10 Uhr
an hiesiger GerichtSstellc Zimmer Nr IS
vurch den unterzeichneten SubhastationSrichter
versteigert und

am 7 April d Js Vorm 11 Uhr
ebendaselbst das Urtheil über den Zuschlag
verkündet werden

Der Auszug aus der Gebäudesteuer Rolle
sowie beglaubigte Abschrift des vollständigen
Grundbuchblattes können in unserm Bureau
Zimmer Nr 25 eingesehen werden

Alle diejenigen welche Eigenthum oder
anderweite zur Wirksamkeit egen Dritte der
Eintragung in das Grünt ach bedürfend
aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu
machen haben werden aufgefordert dieselben
zur Vermeidung der Präclusion spätesten im
LersteigerungS Termine anzumelden

Halle a/S den 27 Januar 1875
Königl Kreis Gericht

Der SubhastationS Richter
gez Holtze

Aufforderung
Der Diätar Herr Aug Pnschel an der

Magdeb L ipz Eisenbahn in Halle wird von
Unterzeichnetem veranlaßt denselben seine
Wohnung anzugeben M 31322 1

Leipzig im März 1875
Restaurateur C Gerhardt

Parkstraße 4

Bei der aestr P üsung der Taubstumme
ist ein gr Filzhut vertauscht es wird geb
gegen Zurückgabe den ähnlichen Hut im Neu
marktfchießgraben in Empfang zu nehme

urn herein

Montags n Donnerstags Uebung

Für die Rebaction verantwortlich O Bertram Druck der Buchdruckerei de Waisenhauses

Wasserstand der Saale bei Trotha
8 März Abd am Unterp V M 96E Ei
9 März MrgS am Unterp v M 96E Ei

l
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